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§ 139 VAG Besondere
Rechnungslegungsvorschriften

 VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

(1) Die FMA hat mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen durch Verordnung diejenigen besonderen

Anordnungen über die Rechnungslegung und die Konzernrechnungslegung von Versicherungs- und

Rückversicherungsunternehmen zu tre en, die im Hinblick auf die Eigenart des Betriebes der Vertragsversicherung,

die angemessene Aufklärung der Versicherungsnehmer und der Ö entlichkeit über die Geschäftsgebarung, die

Erfordernisse der Überwachung der Geschäftsgebarung durch die FMA und die Vollziehung der Bestimmungen dieses

Hauptstücks für Zwecke der Versicherungsaufsicht notwendig sind.

(2) Die Anordnungen der FMA können unter Berücksichtigung dieser Erfordernisse enthalten:

1. Vorschriften über verbindliche Formblätter für den Jahresabschluss und die Angaben gemäß § 145 Abs. 1 und

§ 155 Abs. 8 bis 17;

2. Vorschriften über die Ermittlung und Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen;

3. die Festlegung eines Höchstzinssatzes für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen in der

Lebensversicherung basierend auf dem Zinssatz der Anleihen der Republik Österreich abzüglich eines

Sicherheitsabschlages von 40 vH;

4. Vorschriften über die Erstellung einer gesonderten Erfolgsrechnung für einzelne Versicherungszweige des direkten

und indirekten Geschäfts;

5. nähere Vorschriften über die einzelnen Posten des Jahresabschlusses sowie über die Angaben im Anhang und im

Lagebericht;

6. die näheren Vorschriften über die Erfüllung der Vorlagep ichten gemäß § 248 Abs. 2 Z 5, Abs. 3 Z 2 und Abs. 5 Z 2

und

7. Vorschriften über das Erfordernis eigenhändiger Unterschriften für den Jahresabschluss und den Lagebericht.

(3) Für die Konzernrechnungslegung gilt Abs. 2 sinngemäß.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/145
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/155
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/248


 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 139 VAG Besondere Rechnungslegungsvorschriften
	VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016


